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Kurzbewertung  
   

 Objekt: Planer Neubau Haltestelle Kleinwabern  
    

 Ort, Kanton: Kleinwabern, BE  
    
 Art der Leistungsofferte:  Dienstleistungsauftrag  
    

 Verfahren: offenes Verfahren  
    

 Auslober BLS Netz AG  
    

 Datum, Publikation: 16.09.2022  
    
 Verfahrensbegleitung   
   

 
 
Ziele 
Der BWA Bern-Solothurn setzt sich für faire und transparente Wettbewerbe und Ausschreibungen ein. Die laufenden 
Verfahren werden nach den Ordnungen SIA 142, 143 und 144 sowie den geltenden Gesetzen analysiert und mit grünen, 
orangen oder roten Smileys bewertet. Die neue Ordnung SIA 144 ist seit 1. Mai 2022 in Kraft. Wir befinden uns in einer 
Übergangszeit, die Kriterien werden an die neue Ordnung angepasst. 
 
Qualität des Verfahrens 

• Die Beschaffungsart ist der Aufgabenstellung angemessen und die Aufgabe ist klar definiert. 
• Die verlangten Unterlagen sind der Aufgabenstellung angemessen und beinhalten keine planerischen 

Lösungsansätze.  
• Die Zielsetzung, die Aufgabenstellung, die Rahmenbedingungen wie auch die Eignungs- und 

Zuschlagskriterien sind klar und präzise formuliert.  
• Die Absicht des Auftraggebers zur weiteren Auftragsvergabe ist klar formuliert.  
• Die Teilnahme von Planern, welche bereits Vorleistungen erbracht haben, ist geregelt. Bisher erarbeitete 

Projektgrundlagen werden den Anbietenden im Rahmen der Ausschreibung zu Verfügung gestellt. 
• Die zu beschaffenden Leistungen, die Zielsetzungen und die vorhandenen Rahmenbedingungen sind klar 

beschrieben.  
 
Mängel des Verfahrens 

• Die Verbindlichkeit der SIA 144 ist nicht geregelt. Bei Verfahren, die dem öffentlichen Beschaffungswesen 
unterstellt sind, sollte die Ordnung SIA 144 subsidiär zu den Bestimmungen über das öffentliche 
Beschaffungsrecht gelten.  

• Die Namen der Mitglieder des Bewertungsgremiums werden nicht genannt, somit kann die Qualifikation des 
Gremiums nicht beurteilt und die fachlich kompetente Beurteilung der Angebote nicht sichergestellt werden. 

• Eine Anwendung der Zwei-Couvert-Methode wird in den Ausschreibungsunterlagen nicht erwähnt. Damit die 
qualitativen Aspekte der Angebote unabhängig vom Preisangebot für die zu beschaffende Leistung beurteilt 
und bewertet werden kann, erachtet die SIA 144 die Anwendung dieser Methode bei leistungsorientierten 
Beschaffungsformen als sinnvoll. 

• Die Erstellung eines Beurteilungsberichts (Begründung Zuschlag, Rangfolge, etc.) wird nicht in Aussicht 
gestellt.  

• Es erfolgen keine Preisänderungen infolge Teuerung bis zum vorgesehenen Bauende im 2027. Diese Klausel 
kann zu Spekulationen der Anbieter führen. 

 
Beurteilung des BWA Bern-Solothurn 

• Der Beurteilungsprozesses (Beurteilungsgremium / Protokoll / Zwei-Couvert-Methode) des Verfahrens sollte 
transparent aufgezeigt werden, um die Gleichbehandlung aller Anbieter sicherzustellen.  

• Die Teuerungsabgeltung sollte nach der Vertragsnorm SIA 126 erfolgen. 
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